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Text 

Kostentragung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

§ 351j. (1) Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden durch einen 
pauschalierten Kostenersatz in der Höhe von 2 620 Euro abgegolten. Den Kostenersatz hat diejenige 
Partei des Beschwerdeverfahrens zu tragen, die im Beschwerdeverfahren unterlegen ist. Im Falle eines 
teilweisen Unterliegens ist der Kostenersatz von beiden Parteien zur Hälfte zu tragen. In Verfahren bei 
Verletzung der Entscheidungspflicht durch den Dachverband hat den Kostenersatz jedenfalls der 
Dachverband zu tragen, wenn nicht die Beschwerde mangels Säumigkeit zurückgewiesen wird. 

(2) Der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen sind ermächtigt, den Kostenersatz 
durch Verordnung neu festzusetzen, sobald und soweit sich der von der Bundesanstalt „Statistik 
Österreich“ verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 oder ein an dessen Stelle tretender Index gegenüber 
der für Jänner 2013 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde 
gelegten Indexzahl um mehr als 10% geändert hat. Der neue Betrag ist aus dem im ersten Satz genannten 
Betrag im Verhältnis der Veränderung der für Jänner 2013 verlautbarten Indexzahl zu der für die 
Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen, jedoch auf ganze zehn Euro kaufmännisch auf- 
oder abzurunden. Für die Erhebung des festgestellten Kostenersatzes ist das Finanzamt Österreich 
zuständig. 
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